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Liebe Mandanten,
warum eigentlich immer lospoltern? Selbst 
nach dem Ausscheiden bei der WM mussten 
wir alle am nächsten Tag wieder aufstehen 
und im Leben zurecht kommen. Was wir 
auch gut hinbekommen haben. Es müssen 
doch nicht immer die ausladenden Schwin-
gen des Adlers sein – vielleicht macht auch 
schon der Flügelschlag eines Schmetterlings 
das Leben so lebenswert. Wie wäre es, wenn 
wir unseren Blick hin und wieder etwas mehr 
auf die schönen kleinen Details unseres 
Daseins richten: ein gutes Essen, ein Lachen, 
ein freundliches Gespräch. Das macht uns 
auch wieder fit für das große Ganze.   

Herzlichst
Ihr Team Schild und Partner
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine Juli 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat, bei Vierteljahreszahlern für das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern ohne Dauerfristverlängerung für 
das abgelaufene Kalendervierteljahr.

⁵ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 25.07.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018

Kapitalertragsteuer,  
Solidaritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.07.2018 13.07.2018 06.07.2018

Sozialversicherung⁵ 27.07.2018 entfällt entfällt
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Zahlungsverzug:  
Höhe der Verzugszinsen

Der Gläubiger kann nach dem Eintritt der 
Fälligkeit seines Anspruchs den Schuldner 
durch eine Mahnung in Verzug setzen. Der 
Mahnung gleichgestellt sind die Klageerhe-
bung sowie der Mahnbescheid.
Einer Mahnung bedarf es nicht, wenn

_für die Leistung eine Zeit nach dem 
Kalender bestimmt ist,

_die Leistung an ein vorausgehendes 
Ereignis anknüpft,

_der Schuldner die Leistung verwei-
gert,

_besondere Gründe den sofortigen 
Eintritt des Verzugs rechtfertigen.

Bei Entgeltforderungen tritt Verzug spätes-
tens 30 Tage nach Fälligkeit und Zugang 
einer Rechnung ein; dies gilt gegenüber 
einem Schuldner, der Verbraucher ist, al-
lerdings nur, wenn hierauf in der Rechnung 
besonders hingewiesen wurde.

Im Streitfall muss allerdings der Gläubiger 
den Zugang der Rechnung (nötigenfalls 
auch den darauf enthaltenen Verbraucher-
hinweis) bzw. den Zugang der Mahnung 
beweisen.

Während des Verzugs ist eine Geldschuld zu 
verzinsen. Der Verzugszinssatz beträgt für 
das Jahr fünf Prozentpunkte bzw. für Rechts-
geschäfte, an denen Verbraucher nicht 
beteiligt sind, neun Prozentpunkte über dem 
Basiszinssatz.

Der Basiszinssatz verändert sich zum 1. 
Januar und 1. Juli eines jeden Jahres um 
die Prozentpunkte, um welche die Bezugs-
größe seit der letzten Veränderung des 
Basiszinssatzes gestiegen oder gefallen ist. 
Bezugsgröße ist der Zinssatz für die jüngste 
Hauptrefinanzierungsoperation der Europäi-
schen Zentralbank vor dem ersten Kalender-
tag des betreffenden Halbjahrs.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S
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Zeitraum Basiszinssatz Verzugszinssatz

Verzugszinssatz für 
Rechtsgeschäfte ohne 
Verbraucherbeteiligung

01.01. bis 30.06.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2015 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.01. bis 30.06.2016 -0,83 % 4,17 % 8,17 %*

01.07. bis 31.12.2016 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.07. bis 31.12.2017 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

01.01. bis 30.06.2018 -0,88 % 4,12 % 8,12 %

Im Geschäftsverkehr gilt insbesondere Folgendes:

_Vertragliche Vereinbarung von Zahlungsfristen ist grundsätzlich nur noch bis maximal 60 Kalendertage (bei öffentlichen Stellen als 
Zahlungspflichtige maximal 30 Tage) möglich.

_Zahlungsfrist beginnt grundsätzlich zum Zeitpunkt des Empfangs der Gegenleistung.

_Erhöhung des Verzugszinssatzes von acht auf neun Prozentpunkte über dem jeweiligen Basiszinssatz.

_Anspruch auf Verzugszinsen: Bei Vereinbarung einer Zahlungsfrist ab dem Tag nach deren Ende, ansonsten 30 Tage nach Rechnungszu-
gang bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt des Waren- oder Dienstleistungsempfangs.

_Mahnung ist entbehrlich: Der Gläubiger kann bei Zahlungsverzug sofort Verzugszinsen verlangen, sofern er seinen Teil des Vertrags 
erfüllt hat, er den fälligen Betrag nicht (rechtzeitig) erhalten hat und der Schuldner für den Zahlungsverzug verantwortlich ist.

_Einführung eines pauschalen Schadenersatzanspruchs in Höhe von 40 € für Verwaltungskosten und interne Kosten des Gläubigers, 
die in Folge des Zahlungsverzugs entstanden sind (unabhängig von Verzugszinsen und vom Ersatz externer Beitreibungskosten).

_Abnahme- oder Überprüfungsverfahren hinsichtlich einer Ware oder Dienstleistung darf grundsätzlich nur noch maximal 30 Tage 
dauern.

T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Aktuelle Basis- bzw. Verzugszinssätze 
ab 1. Januar 2015:
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T E R M I N E  U N D  A L L G E M E I N E S

Termine August 2018

Bitte beachten Sie die folgenden Termine, zu denen die Steuern und Sozialversicherungsbeiträ-
ge fällig werden:

¹ Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden Mo-
nats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der Stichtag. 
Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig erfolgen, dass 
die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt.

² Bei Zahlung durch Scheck ist zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Es sollte 
stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden.

³ Für den abgelaufenen Monat.

⁴ Für den abgelaufenen Monat, bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat, bei Vierteljahreszahlern mit Dauerfristverlängerung für das 
abgelaufene Kalendervierteljahr

⁵ In den Bundesländern und Regionen, in denen der 15.08.2018 ein gesetzlicher Feiertag (Mariä Himmelfahrt) ist, wird die Steuer am 16.08.2018 
fällig.

⁶ Die Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich am drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats fällig. Um Säumniszuschläge zu ver-
meiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitlicher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese 
müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit (d. h. am 27.08.2018) an die jeweilige Einzugsstelle übermittelt werden. Regionale 
Besonderheiten bzgl. der Fälligkeiten sind ggf. zu beachten. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und 
Gehaltsdaten etwa zehn Tage vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf 
einen Montag oder auf einen Tag nach Feiertagen fällt.

Steuerart Fälligkeit Ende der Schonfrist bei Zahlung durch

Überweisung¹ Scheck²

Lohnsteuer, Kirchensteu-
er, Solidaritätszuschlag³ 10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018

Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag

Die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende Solidaritätszuschlag sind zeit-
gleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an den Anteilseigner an das zustän-
dige Finanzamt abzuführen.

Umsatzsteuer⁴ 10.08.2018 13.08.2018 07.08.2018

Gewerbesteuer 15.08.2018⁵ 20.08.2018 10.08.2018

Grundsteuer 15.08.2018⁵ 20.08.2018 10.08.2018

Sozialversicherung⁶ 29.08.2018 entfällt entfällt
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Pauschalierung der Einkommensteuer 
für betriebliche Zuwendungen

Ein Großhändler vertrieb Kameras, Objek-
tive und Blitzgeräte. Zur Verkaufsförderung 
führte er ein Bonusprogramm für Fachver-
käufer und deren Arbeitnehmer durch. Diese 
Bonuspunkte konnten bei einem anderen 
Unternehmen gegen Sachprämien eingelöst 
werden, die dem Großhändler in Rechnung 
gestellt wurden. Die in Rechnung gestellten 
Prämien unterwarf der Großhändler mit 30 
% der pauschalen Einkommensbesteuerung. 
Nach einer Lohnsteueraußenprüfung erging 
wegen anderer Sachverhalte ein Nachforde-
rungsbescheid. Daraufhin wandte sich der 
Großhändler gegen die pauschale Besteue-
rung der Zuwendungen aus dem Bonuspro-
gramm.

Der Bundesfinanzhof gab dem Großhändler 
Recht. Die Voraussetzungen für die Pauscha-
lierung lagen nicht vor. Diese erfordert u. a., 
dass die Zuwendungen zusätzlich zur ohne-
hin vereinbarten Leistung erbracht werden. 
Die Prämien sind jedoch nicht zu einem mit 
dem Großhändler bestehenden Grundge-
schäft hinzugetreten, sondern stellten die 
allein geschuldete Leistung für den Verkaufs-
erfolg dar.

Hinweis: Die Besteuerung musste bei den 
Fachverkäufern bzw. deren Angestellten 
erfolgen.

E I N K O M M E N S T E U E R

Nur tatsächlich gezahlte Krankenversi-
cherungsbeiträge sind abziehbar

Beiträge zu Krankenversicherungen sind als 
Sonderausgaben abziehbar, soweit sie zur 
Erlangung eines sozialhilfegleichen Versor-
gungsniveaus erforderlich sind. Für Beiträge 
zu einer privaten Krankenversicherung gilt 
das nur für die Beitragsanteile, die auf Ver-
tragsleistungen entfallen, die in Art, Umfang 
und Höhe den Leistungen der gesetzlichen 
Krankenversicherung vergleichbar sind.

Die Beschränkung des Sonderausgabenab-
zugs auf die Beiträge für Basisleistungen der 
privaten Krankenversicherung ist zulässig, 
auch wenn diese Beiträge den maßgebli-
chen Beitragssatz zur gesetzlichen Kran-
kenversicherung unterschreiten. Damit wird 
gewährleistet, dass nur die tatsächlich für die 
Basisabsicherung gezahlten Beiträge berück-
sichtigt werden.

Werden in einem Versicherungstarif einer 
privaten Krankenkasse auch steuerlich nicht 
begünstigte Wahlleistungen versichert, 
bedarf es einer Aufteilung der Beiträge. 
Die Höhe der abziehbaren Beiträge teilt die 
Krankenversicherung der Finanzverwaltung 
mit.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)
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E I N K O M M E N S T E U E R

Kein Sonderausgabenabzug für Studi-
engebühren an einer privaten (Fach )
Hochschule

Als Sonderausgaben sind 30 %, höchstens 
jedoch 5.000 €, der Aufwendungen für den 
Besuch eines Kinds an bestimmten Privat-
schulen abzugsfähig, sofern der Steuer-
pflichtige für das Kind Anspruch auf einen 
Kinderfreibetrag oder Kindergeld hat. (Pri-
vate) Hochschulen einschließlich der Fach-
hochschulen fallen nach einem Urteil des 
Bundesfinanzhofs nicht unter den Schulbe-
griff i. S. d. gesetzlichen Regelung.

Der Studierende erlangt einen Hochschul- 
oder Fachhochschulabschluss und keinen 
Schulabschluss. Für den Sonderausgaben-
abzug ist aber entscheidend auf den durch 
eine Schule vermittelten Abschluss abzustel-
len. Ein Sonderausgabenabzug für Studi-
engebühren an einer Hochschule scheidet 
daher aus.

Kindergeld bei Unterbrechung der Aus-
bildung wegen dauerhafter Erkrankung

Kann ein Kind aus Krankheitsgründen seine 
Ausbildung nicht fortsetzen und wird das 
Ausbildungsverhältnis wegen hoher monat-
licher Schulgebühren gekündigt, besteht der 
Kindergeldanspruch fort. Entscheidend ist, 
so entschied das Finanzgericht Rheinland 
Pfalz, dass das Kind die Ausbildung fortset-
zen will, sobald dies möglich ist. Die Dauer 
der Unterbrechung muss nicht absehbar 
sein.

Einem Kind war amtsärztlich bescheinigt 
worden, an einer Erkrankung aus dem psy-
chiatrischen Formenkreis mit notwendiger 
fachärztlicher und psychotherapeutischer 
Behandlung zu leiden. Der Amtsarzt be-
scheinigte außerdem, dass eine Unterbre-
chung der Ausbildung aus diesem Grund 
nachvollziehbar sei. Eine Nachuntersuchung 
sollte ein Jahr später erfolgen. Das Kind 
wollte zu diesem Zeitpunkt die Ausbildung 
fortsetzen.

Hinweis: Andere anerkannte Gründe für 
eine vorübergehende Unterbrechung, die 
nicht zum Verlust des Kindergelds führen, 
sind z. B. Mutterschutz oder unberechtigte 
Untersuchungshaft.
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Kindergeld: Abgrenzung zwischen ein-
heitlicher (Erst )Ausbildung und Weiter-
bildung

Für Kinder, die das 18., aber noch nicht das 
25. Lebensjahr vollendet haben, besteht u. 
a. Anspruch auf Kindergeld, wenn sie für 
einen Beruf ausgebildet werden. Wird die 
Ausbildungszeit durch eine für den weiteren 
Ausbildungsweg erforderliche Berufstätig-
keit unterbrochen, liegt keine einheitliche 
Erstausbildung vor. Das gilt auch, wenn die 
Berufstätigkeit neben der Weiterbildung 
geleistet wird.

Mit dieser Begründung hat das Finanzge-
richt Münster den Kindergeldantrag eines 
Steuerpflichtigen für seine Tochter abge-
lehnt. Die Tochter hatte eine Ausbildung zur 
Bankkauffrau abgeschlossen. Anschließend 
arbeitete sie in Vollzeit in ihrem Ausbil-
dungsbetrieb weiter. Acht Monate später 
nahm sie berufsbegleitend ein Fachhoch-

E I N K O M M E N S T E U E R

schulstudium auf. Voraussetzung für die Auf-
nahme des Studiums war eine mindestens 
einjährige Berufserfahrung, die auch studi-
enbegleitend abgeleistet werden konnte.

Das Gericht sah in der Aufnahme der Be-
rufstätigkeit den Grund für den Wegfall des 
Kindergeldanspruchs. Dadurch läge keine 
für den Kindergeldanspruch notwendige 
einheitliche Berufsausbildung mehr vor. 
Die Aufnahme der Berufstätigkeit führe zur 
Zäsur. Das, wenn auch nur wenige Monate 
nach dem Ausbildungsabschluss, aufge-
nommene Studium stelle keine erstmalige 
Berufsausbildung, sondern eine Weiterbil-
dung dar. Dies gelte auch dann, wenn die 
Berufserfahrung parallel zu der weiteren 
Ausbildungsmaßnahme gesammelt werden 
könne.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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E I N K O M M E N S T E U E R

Zuschätzungen bei nicht nachvollzieh-
baren Zahlungseingängen

Die Finanzverwaltung hat die Besteuerungs-
grundlagen u. a. insoweit zu schätzen, wie 
sie diese nicht ermitteln oder berechnen 
kann oder der Steuerpflichtige über seine 
Angaben keine ausreichende Aufklärung 
geben kann.

Bei ungeklärten Zahlungseingängen auf 
dem Bankkonto eines Steuerpflichtigen ist 
dieser verstärkt zur Aufklärung und Mitwir-
kung verpflichtet. Ist nicht feststellbar, woher 
die Zahlungseingänge stammen, kann der 
Schluss gerechtfertigt sein, dass diese Ein-
gänge unversteuerte Einnahmen sind.

Das Finanzgericht München hat entschie-
den, dass eine Zuschätzung zu den Be-
triebseinnahmen zulässig ist, wenn Herkunft 
bzw. Bestimmung der Zahlungseingänge 
nicht angegeben werden.

Keine nachträgliche Änderung der Zu-
ordnung von Darlehn zu den Anschaf-
fungskosten

Dient ein angeschafftes Gebäude nicht 
nur der Erzielung von Einkünften aus Ver-
mietung und Verpachtung, sondern auch 
eigenen Wohnzwecken, sind die für den 
Erwerb des Objekts aufgewendeten Dar-
lehnszinsen nur anteilig als Werbungskosten 
abzugsfähig. Maßgebend ist das Verhältnis 
der selbstgenutzten Wohn-/Nutzflächen des 
Gebäudes zu denen, die der Einkünfteerzie-
lung dienen.

Die Zinsen sind in vollem Umfang zu be-
rücksichtigen, wenn der Steuerpflichtige 
ein Darlehn mit steuerrechtlicher Wirkung 
gezielt den Anschaffungskosten der ver-
mieteten Wohnungen zuordnet und diese 
Anschaffungskosten tatsächlich mit den 
Beträgen aus dem dafür aufgenommenen 
Darlehn bezahlt.

Durch einen bloßen Willensakt kann der 
Steuerpflichtige die ursprüngliche Zuord-
nung nicht ändern. Das Finanzgericht Köln 
entschied, dass selbst eine Darlehnsrückab-
wicklung mit anschließender Neufinan-
zierung keine nachträglich abweichende 
Zuordnung rechtfertige, wenn ursprünglich 
eine einheitliche Kaufpreiszahlung vorlag.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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Anerkennung eines elektronisch geführ-
ten Fahrtenbuchs

Die Ermittlung des Privatanteils für die 
Kfz-Nutzung nach der Fahrtenbuchmethode 
ist an strenge Vorgaben geknüpft.

Zwar ist der Begriff des ordnungsgemä-
ßen Fahrtenbuchs gesetzlich nicht näher 
bestimmt, jedoch ergibt sich aus dem 
Wortlaut und aus dem Sinn und Zweck der 
gesetzlichen Regelung, dass bestimmte 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Dazu 
gehört, dass das Fahrtenbuch zeitnah und in 
geschlossener Form geführt wird und dass 
nachträgliche Veränderungen des Daten-
bestands ausgeschlossen oder zumindest 
erkennbar sind.

Auch eine mit Hilfe eines Computerpro-

gramms erzeugte Datei muss diese Vor-
aussetzungen erfüllen. Ein Nachweis der 
Privatanteile durch lose Ausdrucke eines 
Fahrtenbuchs ist nicht ausreichend, da es 
an der erforderlichen geschlossenen Form 
fehlt. Im entschiedenen Fall konnte nicht 
nachgewiesen werden, dass die vorgelegten 
Aufzeichnungen, die mit Hilfe eines elekt-
ronischen Fahrtenbuch-Programms erstellt 
wurden, nachträglich nicht mehr verändert 
werden konnten bzw. Veränderungen kennt-
lich gemacht worden wären.

Der Bundesfinanzhof muss möglicherweise 
abschließend entscheiden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)

E I N K O M M E N S T E U E R
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Grundstückstausch: Ermittlung der An-
schaffungskosten bei Grundstücksent-
nahme 

Bei der Entnahme eines Grundstücks aus 
dem Betriebsvermögen bestimmt sich bei 
einer Gewinnermittlung mittels Einnahmen-
überschussrechnung der Entnahmegewinn 
durch Abzug der Anschaffungskosten vom 
Entnahmewert (Teilwert) des Grundstücks. 
Dies gilt auch dann, wenn dieses Grundstück 
vor Jahren im Wege des Tauschs gegen ein 
anderes betriebliches Grundstück erworben, 
der hierbei erzielte Veräußerungsgewinn 
aber nicht erklärt wurde.

Im entschiedenen Fall übertrug ein Landwirt 
ein unbebautes Grundstück unentgeltlich 
auf seinen Sohn. Der Entnahmewert wurde 
mit dem Verkehrswert angesetzt. Als Buch-
wert setzte das Finanzamt lediglich einen 

pauschal ermittelten Wert an. Dabei wurde 
jedoch nicht beachtet, dass das Grundstück 
vor Jahren im Wege eines Tauschs erworben 
wurde.

Der Ansatz eines fiktiven Buchwerts kam 
daher nicht in Betracht. Vielmehr war der 
Buchwert in der Höhe anzusetzen, der sich 
bei einer ordnungsgemäßen Bilanzierung 
bei dem damaligen Tausch ergeben hätte. 
Denn wurden Einkünfte in einem Kalen-
derjahr nicht erfasst, in dem sie angefallen 
sind, kann dies nicht in einem späteren Jahr 
nachgeholt werden.

(Quelle: Urteil des Bundesfinanzhofs)

E I N K O M M E N S T E U E R
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Befreiung von der Erbschaftsteuer bei 
Erwerb eines Familienheims setzt zivil-
rechtliches Eigentum voraus

Vererbt der Erblasser an seinen überle-
benden Ehegatten eine im Inland, der 
Europäischen Union oder im Europäischen 
Wirtschaftsraum belegene Wohnung, die 
der Erblasser bis zu seinem Tod zu eigenen 
Wohnzwecken genutzt hat (Familienheim), 
bleibt dies unter bestimmten Voraussetzun-
gen steuerfrei. Die Wohnung muss beim 
überlebenden Ehegatten (Erwerber) un-
verzüglich zur Selbstnutzung zu eigenen 
Wohnzwecken bestimmt sein.

Der Bundesfinanzhof hat entschieden, dass 
die Steuerbefreiung nur gegeben ist, wenn 
der Erblasser im Zeitpunkt seines Tods zivil-
rechtlicher Eigentümer der Wohnung war.

Im entschiedenen Fall hatte die Erblasserin 
(Ehefrau) eine Wohnung gekauft und bereits 
mit ihrem Ehegatten bezogen. Sie war aller-
dings noch nicht als Eigentümerin im Grund-
buch eingetragen, sondern ihr Anspruch 
auf Verschaffung des Eigentums war durch 
eine Auflassungsvormerkung gesichert. Der 
Ehegatte konnte damit nur diesen Verschaf-
fungsanspruch erwerben, der nicht mit dem 
zivilrechtlichen Eigentum gleichzusetzen ist. 
Obwohl er später mit Eintragung im Grund-
buch zum Eigentümer wurde, musste er den 
Erwerb mit dem Verkehrswert der Wohnung 
der Erbschaftsteuer unterwerfen.

E R B S C H A F T -  U N D 
S C H E N K U N G S T E U E R
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M I E T E R  /  V E R M I E T E R

Forderung auf Schadensersatz bei 
beschädigter Mietwohnung auch ohne 
vorherige Fristsetzung des Vermieters 
möglich

Weist eine Mietwohnung bei Auszug des 
Mieters Schäden auf, muss der Vermieter 
dem Mieter keine Frist zur Beseitigung der 
Schäden setzen. Es besteht sofort ein An-
spruch auf Schadensersatz. Das hat der 
Bundesgerichtshof entschieden.

Ein Mieter hatte sich gegen Schadenser-
satzforderungen seines früheren Vermieters 
wegen Schimmelbefalls, ungepflegter Bade-
zimmerarmaturen und eines Lackschadens 
an einem Heizkörper gewehrt. Er war der 
Auffassung, dass der Vermieter erst eine Frist 
hätte setzen müssen, um ihm die Möglich-
keit zu geben, die Wohnung selbst wieder in 
Ordnung zu bringen.

Dies sah das Gericht anders. Ein Anspruch 
wegen Beschädigung der Mietsache wird 
bereits mit der Schadensentstehung und 
nicht erst bei Beendigung des Mietverhält-
nisses fällig. Verursacht daher ein Mieter in 
der Wohnung einen Schaden und zieht aus, 
kann der Vermieter sofort Schadensersatz 
verlangen.

Hinweis: Anders verhält es sich bei Schön-
heitsreparaturen. Sofern der Mieter diese bei 
Auszug nicht oder nicht ordentlich vorge-
nommen hat, ist regelmäßig eine vorherige 
Fristsetzung des Vermieters zur Nachbes-
serung erforderlich. Erst danach kann er 
Schadensersatz verlangen.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Haftung des Geschäftsführers für Steu-
erschulden der GmbH wegen mangeln-
der Organisation und Überwachung

Ein GmbH-Geschäftsführer haftet als ge-
setzlicher Vertreter für Steuerschulden der 
GmbH, soweit die Steuern infolge vorsätzli-
cher oder grob fahrlässiger Verletzung der 
ihm auferlegten Pflichten nicht oder nicht 
rechtzeitig festgesetzt oder bezahlt werden.

In einem vom Finanzgericht Hamburg 
entschiedenen Fall wandte sich ein Gm-
bH-Geschäftsführer im Wege des einstwei-
ligen Rechtsschutzes vergeblich gegen den 
gegen ihn erlassenen Haftungsbescheid für 
Umsatzsteuer-Schulden der GmbH. Er hatte 
grob fahrlässig und pflichtwidrig gehandelt, 
weil er seinen Vater, der mehr oder weni-
ger alleinverantwortlich die steuerlichen 
und buchhalterischen Angelegenheiten der 
GmbH führte, nicht kontrolliert hatte. Damit 

trifft ihn ein Organisations- und Überwa-
chungsverschulden.

Der Vater hatte Beratungsleistungen, die er 
vermeintlich gegenüber der GmbH erbracht 
hatte, nicht ordnungsgemäß mit Umsatz-
steuerausweis abgerechnet. Dies war Ge-
genstand eines gegen den Vater gerichteten 
strafrechtlichen sowie finanzgerichtlichen 
Verfahrens. Er nahm das zum Anlass, um der 
GmbH Umsatzsteuer „nachzuberechnen“, 
die diese als Vorsteuer geltend machte. Dem 
GmbH-Geschäftsführer hätten diese außer-
gewöhnlichen Geschäftsvorfälle nicht ver-
borgen bleiben dürfen, da der darauf basie-
rende Vorsteuerabzug in den Streitjahren bis 
zu 42 % des gesamten Vorsteuervolumens 
der GmbH ausmachte.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Keine Berichtigung des Steuerbescheids 
bei Übernahme elektronisch übermit-
telter Lohndaten anstelle des vom Ar-
beitnehmer erklärten Arbeitslohns

Unterlaufen dem Finanzamt beim Erlass 
eines Steuerbescheids Schreibfehler, Re-
chenfehler oder ähnliche offenbare Unrich-
tigkeiten, kann es den Bescheid jederzeit 
berichtigen.

Auf dieses Recht wollte sich ein Finanzamt 
im Fall einer Arbeitnehmerin berufen, die 
ihre Steuererklärung in Papierform abgab 
und darin zutreffend ihren Arbeitslohn für 
das Jahr 2011 angegeben hatte. Da sie in 
diesem Jahr den Arbeitgeber gewechselt 
hatte, addierte sie die von beiden Arbeit-
gebern erhaltenen Löhne. Das Finanzamt 
berücksichtigte im Steuerbescheid nur den 
Lohn eines Arbeitgebers, weil der zweite 
Arbeitgeber die Lohndaten noch nicht elek-
tronisch an das Finanzamt übermittelt hatte. 
Als es diesen Umstand bemerkte, erließ es 
einen entsprechenden Änderungsbescheid 
zulasten der Arbeitnehmerin.

Zu Unrecht, wie der Bundesfinanzhof ent-
schied. Da das Finanzamt bewusst keinen 
Abgleich der Einkommensteuererklärung mit 
den elektronisch vorhandenen Lohndaten 
vorgenommen hat, liegt kein mechanisches 
Versehen vor, sondern ein Ermittlungsfehler. 
Der bestandskräftige Einkommensteuer-
bescheid konnte damit nicht mehr unter 
Berufung auf eine offenbare Unrichtigkeit 
korrigiert werden.

Hinweis: Seit dem 1. Januar 2017 gibt es 
eine Korrekturvorschrift, wonach ein Steu-
erbescheid aufzuheben oder zu ändern ist, 
soweit von der mitteilungspflichtigen Stelle 
(z. B. Arbeitgeber) an die Finanzbehörden 
übermittelte Daten bei der Steuerfestset-
zung nicht oder nicht zutreffend berücksich-
tigt wurden.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Gebührenberechnung für verbindliche 
Auskunft bei Antragsrücknahme

Über die steuerliche Beurteilung eines kon-
kret bestimmten, noch nicht verwirklichten 
Sachverhalts, der erhebliche steuerliche Aus-
wirkungen hat, kann man beim zuständigen 
Finanzamt eine verbindliche Auskunft bean-
tragen. Hierfür wird eine Gebühr nach dem 
Gegenstandswert berechnet, der sich nach 
dem steuerlichen Interesse richtet. Bei einem 
Gegenstandswert unter 10.000 € wird keine 
Gebühr erhoben. Bei einem Gegenstands-
wert von beispielsweise 50.000 € beträgt die 
Gebühr 546 €.

Wird der Antrag vor Erteilung der Auskunft 
zurückgenommen, ermäßigt sich die Ge-
bühr. Nach einem Urteil des Finanzgerichts 
Rheinland Pfalz ist in diesem Fall nicht der 
Gegenstandswert, sondern der Bearbei-
tungsaufwand für die Gebührenfestsetzung 
maßgebend. Die Zeitgebühr beträgt sodann 
50 € je angefangene halbe Stunde Bearbei-
tungszeit.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.
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V E R FA H R E N S R E C H T

Reichweite der Verpflichtung zur Vorla-
ge elektronischer Aufzeichnungen bei 
der Einnahmenüberschussrechnung

Auch Steuerpflichtige, die als Gewinn den 
Überschuss der Betriebseinnahmen über die 
Betriebsausgaben (Einnahmenüberschus-
srechnung) ansetzen, sind – obwohl nicht 
nach handelsrechtlichen Vorschriften buch-
führungspflichtig – zur Führung bestimmter 
Aufzeichnungen und in diesem Rahmen 
auch zu deren Aufbewahrung verpflichtet. 
Bei einer Betriebsprüfung müssen sie diese 
Aufzeichnungen auf Anforderung vorlegen. 
Soweit keine Aufzeichnungspflicht besteht, 
ist auch ein Datenzugriff der Finanzbehörde 
ausgeschlossen
.
Werden jedoch solche Aufzeichnungen 
sowohl in Papierform als auch in elektroni-
scher Form geführt und aufbewahrt, sind 
diese der Finanzverwaltung auf Verlangen 
zugänglich zu machen. Ein Recht auf Ein-
sichtnahme in sämtliche im Unternehmen 
gespeicherten Daten lässt sich daraus je-
doch nicht ableiten.

Dem Datenzugriffsrecht des Finanzamts 
unterliegen folglich insbesondere die vom 
Einnahmenüberschussrechner nach den 
steuergesetzlichen Vorschriften zu führen-
den elektronischen Aufzeichnungen, wie 
z. B. besonders und laufend zu führende 
Verzeichnisse der nicht abnutzbaren Wirt-

schaftsgüter des Anlage- und Umlaufvermö-
gens oder Unterlagen im Zusammenhang 
mit „vorsteuerbehafteten“ Betriebsausgaben. 
Nicht darunter fallen hingegen die nicht 
vorsteuerbehafteten Betriebsausgaben, wie 
Versicherungen, Steuern und Beiträge, Zin-
saufwendungen, Nebenkosten Geldverkehr.

Der Bundesfinanzhof muss abschließend 
entscheiden.

(Quelle: Urteil des Finanzgerichts München)


